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es möglich und notwendig, die 
gesellschaftliche Produktion nach 
einem vorherbestimmten Plan zu 
regeln. Dieser einheitliche Plan 
gibt dem Handeln aller Glieder 
der Gesellschaft die Einheitlich
keit und Geschlossenheit. Er be
ruht auf der prinzipiellen Über
einstimmung der gesellschaftli
chen Erfordernisse mit den mate
riellen Interessen der Bürger der 
sozialistischen Gesellschaft. Das 
G. erfordert eine planmäßige 
Entwicklung aller Zweige der 
Wirtschaft unter Beachtung der 
(bewußt aufrechtzuerhaltenden) 
Proportionalität, die ein höchst
mögliches Wachstum der Arbeits
produktivität und damit des Na
tionaleinkommens sichert. Im 
Sozialismus wird die Produktion 
über die Ausnutzung der öko
nomischen Gesetze durch den so
zialistischen Staat planmäßig 
entwickelt. Dabei spielt das G. 
eine besondere Rolle, weil es 
maßgeblich die Verteilung der 
verfügbaren materiellen Arbeits
kraft- und Geldressourcen auf 
die einzelnen Zweige und Berei
che bestimmt. Die Sicherung der 
notwendigen Proportionalität in 
der sozialistischen Volkswirt
schaft erfordert: ein richtiges 
Verhältnis zwischen der Produk
tion von Produktions- und Kon- 
sumtionsmittcln; richtige Pro
portionen in der Entwicklung 
der einzelnen Zweige der Volks
wirtschaft, vor allem zur Siche
rung der Entwicklung der Final- 
und Zulieferproduktion, der Ener
gie- und Brennstoffproduktion 
usw.; richtige Proportionen zwi
schen Produktion und Konsum
tion, Akkumulation und Kon
sumtion; eine harmonische und 
auf der Einheit der stofflichen 
und wertmäßigen Seite des ge
sellschaftlichen Produkts be
ruhende Entwicklung der mate
riellen und Finanzressourcen, 
richtige Proportionen zwischen

den Nettogeldeinnahmen der Be
völkerung und der Entwicklung 
des Konsumtionsfonds; eine ra
tionelle Standortverteilung der 
Produktion; eine weitgehende 
Übereinstimmung zwischen dem 
Kaderbestand und dem Kader
bedarf der Volkswirtschaft. Die 
kommunistischen und Arbeiter
parteien in den sozialistischen 
Ländern verwirklichen die Er
fordernisse des G. mit Hilfe der 
auf den Prognosen beruhenden 
langfristigen Pläne, der Fünf
jahr- und Jahrespläne zur Ent
wicklung der Volkswirtschaft. 
Die Planung hat die Ausnutzung 
aller ökonomischen Gesetze des 
Sozialismus zum Inhalt und um
faßt die Planausarbeitung, die 
Planbestätigung und Plandurch
führung, die Planabrechnung 
und Plananalyse. Durch die wis
senschaftlich fundierte Leitung, 
Planung und ökonomische Stimu
lierung organisiert und lenkt 
der sozialistische Staat die schöp
ferische Tätigkeit der werktäti
gen Massen — bei Ausnutzung 
der Vorzüge der sozialistischen 
Gesellschaft — auf die Durchset
zung des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts und die stän
dige Steigerung der Arbeitspro
duktivität. Die wissenschaftlich 
begründete, auf die Perspektive 
orientierte zentrale staatliche 
Planung ist ein wichtiges Instru
ment der ökonomischen Politik 
des sozialistischen Staates. Die 
volle Nutzung der Vorzüge der 
sozialistischen Planung stellt 
hohe Anforderungen an die be
wußte Mitarbeit der Werktätigen 
auf allen Ebenen, und zwar so
wohl bei der Ausarbeitung als 
auch bei der Verwirklichung der 
Pläne. Es wächst die Bedeutung 
solcher Formen der unmittel
baren Teilnahme der Arbeiter
klasse an der Leitung und Pla
nung, wie des sozialistischen 
Wettbewerbs, der Bewegung der


